
 

Stadt Vechta 
  

Beschlussvorlage  Az. 61 26 30/57-6 

Nummer:     2019/0253   Bezug-Nr:   
  Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung 

vom 20.09.2019  Heuser, Wolfgang 

 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen 23.10.2019 öffentlich 
vorberatend 

Verwaltungsausschuss 12.11.2019 nichtöffentlich 

beschließend 

   
Bebauungsplan Nr. 57 „Industriegebiet Oldenburger Straße“ – 6. Änderung 

Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 
Sachverhalt: 

 
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 57 wird aufgestellt, um eine Optimierung der Bebaubarkeit der 
Gewerbegrundstücke zu erreichen, um die noch zur Verfügung stehenden Flächen für eine betriebliche 

Entwicklung am Standort flexibel nutzen zu können.  
 
Zur planungsrechtlichen Absicherung ist es hierfür erforderlich geworden, den Bebauungsplan Nr. 57 

dahingehend zu ändern, dass die durch Baugrenzen definierten überbaubaren Flächen erweitert werden. 
Hierzu sollen die bislang in einem Abstand von 10,0 m festgesetzten vorderen Baugrenzen teilweise näher 
an die vorgelagerte Verkehrsfläche heranrücken, um so zusätzliche Entwicklungsräume zu schaffen.  

 
Aufgrund aktueller Entwicklungen soll im Bereich nördlich der Buchholzstraße und westlich der Rudolf-
Diesel-Straße ein Veranstaltungs- und Eventzentrum entstehen. Hier sollen Veranstaltungen wie 

Firmenevents, Schulabschlussfeiern, Kongresse und Konzertveranstaltungen stattfinden.  
 
Da sich der Standort aufgrund seiner günstigen verkehrlichen Lage und der gegebenen städtebaulichen 

Struktur für diese Nutzung eignet und auch der Bedarf hierfür in der Stadt Vechta gegeben ist, soll dieses 
Projekt durch die erforderliche Sondergebietsausweisung planungsrechtlich abgesichert werden.  
 

Darüber hinaus sollen Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden, die sich aus den seit 
Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 57 aufgestellten gesamtstädtischen Konzeptionen zur Steuerung der 
Einzelhandelsentwicklung und von Vergnügungsstätten ergeben.  

 
Die im Bebauungsplan Nr. 57 festgesetzten Industrie-/Sondergebiete wurden bislang nur in Teilbereichen 
schalltechnisch kontingentiert. Ziel der Planung ist daher auch, den bestehenden Standort aus akustischer 

Sicht langfristig zu sichern. Auch in Bezug auf die im Umfeld des Plangebiets befindlichen schutzwürdigen 
Nutzungen besteht das planerische Erfordernis, die Zulässigkeit der Ansiedlung / Umnutzung von Betrieben 
im Geltungsbereich schalltechnisch zu regeln.  

 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Zeit vom 20.08.2019 bis einschließlich 23.09.2019 zur 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ausgehängt und gleichzeitig den Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange zur Stellungnahme übersandt.  
 
Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen zu der Planung eingegangen bzw. vorgetragen 

worden.  
 
Nachstehend sind die im Rahmen des o. g. Verfahrens von Seiten der Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange eingegangen Stellungnahmen und die entsprechenden Prüfungen aufgeführt. 
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Beschlussempfehlung: 
 

 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende 

Beschlussfassung vor:  
 
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der  Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen und 
Abwägungsvorschlag: 
 

Stellungnahme  

Avacon Netz GmbH, Watenstedter Weg 75, 

38229 Salzgitter 
Eingang 29.08.2019 

Prüfung der Stellungnahme 

Die Abstände zu unserer 110-kV-
Hochspannungsfreileitung Abzweig 

Wildeshausen, LH-14-037 (Mast 021-022) 
werden durch die DIN EN 50341-1 (VDE 0210-
1) geregelt.  

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches ist die 
zulässige Arbeits- und Baubehörde begrenzt. 
Die Lage des Leitungsschutzbereiches 

entnehmen Sie bitte dem beigefügten Lage- und 
Profilplan.  
Arbeiten, Planungen und Bebauungen im 

Leitungsschutzbereich unserer 
Hochspannungsfreileitung sind grundsätzlich im 
Detail mit uns abzustimmen.  

Der spannungsabhängige Sicherheitsabstand 
der Hochspannungsfreileitung (Abstand bei 
Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender 

Teile) beträgt in diesen Fall 5,0 m.  
Der Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen 
muss jederzeit, auch bei Witterungseinflüssen 

wie Wind, eingehalten werden und darf 
keinesfalls unterschritten werden, da sonst 
Lebensgefahr besteht.  

Abgrabungen an den Maststandorten dürfen 
nicht vorgenommen werden. Sollten innerhalb 
eines Sicherheitsabstandes von 10,0 m um 

einen Maststandort Abgrabungsarbeiten 
erforderlich werden, so sind diese mit uns im 
Detail abzustimmen.  

Die Maststandorte müssen für 
Unterhaltungsmaßnahmen zu jeder Zeit, auch 
mit schwerem Gerät wie z.B. Lastkraftwagen 

oder Kran zugänglich sein.  
Beim Betrieb von Hochspannungsanlagen 
entstehen elektrische und magnetische Felder. 

Die Grenzwerte unserer 
Hochspannungsanlagen werden nach 
Bundesimmissionsschutzverordnung (26. 

BlmSchV Ausgabe 08/2013) eingehalten. Sollte 
Ihr geplantes Vorhaben Einfluss auf die 
Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte haben, 

sind die dadurch entstehenden Kosten, z.B. 
durch betriebliche Anpassung bis hin zur 
Ertüchtigung unserer Leitung, von Verursacher 

zu tragen. Der Einwirkungsbereich zur 
Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen 
Anlagen mit einer Spannung von 110kV ist seit 

Die bereits aufgeführten Hinweise zum 
Leitungsschutzbereich werden entsprechend 

ergänzt.  
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dem 04.03.2016 rechtsverbindlich und umfasst 

einen Radius bis 200,0 m um elektrische 
Anlagen.  
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der 

Avacon Netz GmbH vom Antragsteller ein 
Nachweis zu erbringen, dass die Grenzwerte 
nach der 26. BlmSchV eingehalten werden.  

Zur Oberfläche neu geplanter Straßen und 
Verkehrswege müssen die Sicherheitsabstände, 
gemäß DIN EN 50341-1, im Bereich der 

Hochspannungsfreileitung gewährleistet sein.  
Vorgesehene Reklameeireinrichtungen, 
Fahnenstangen sowie 

Beleuchtungseinrichtungen innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches müssen mit der 
Avacon Netz GmbH abgestimmt werden.  

Hochwüchsige Bäume dürfen innerhalb des 
Leitungsbereiches nicht angepflanzt werden, da 
andernfalls die Einhaltung der 

Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht mehr 
gewährleistet ist. Empfehlungswert sind 
standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und 

Sträucher bis zur Kategorie Großsträucher, die 
mit geringer Wuchshöhe einen ausreichenden 
dauerhaften Abstand zu den Leiterseilen 

einhalten.  
 
 

LGLN Regionaldirektion Hameln-Hannover, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst, Dorfstraße 
19, 30519 Hannover 

Eingang Email 02.09.2019 

Prüfung der Stellungnahme  

Sie haben das Landesamt für Geoinformation 
und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), 
Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 

5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine 

Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der 
zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht 
kostenfrei. Sofern in meinen anliegenden 

Ausführungen eine weitere 

Die Hinweise des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes werden zur 
Kenntnis genommen.  

Ein zusätzlicher Antrag zur Durchführung einer 
Luftbildauswertung wird gestellt.  
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Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache 

ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als 
Behörden der Gefahrenabwehr auch für die 
Maßnahmen der Gefahrenerforschung 

zuständig sind. 
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann 
eine historische Erkundung sein, bei der alliierte 

Kriegsluftbilder für die Ermittlung von 
Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition 
ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der 

KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu 
Zwecken der Bauleitplanung oder des 
Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die 

Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 
Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz 
(NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 

Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz 
(NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig. 
Die Bearbeitungszeit für 

Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim 
KBD ca. 20 Wochen ab Antragstellung. Da 
diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer 

Baugenehmigung und dem Baubeginn 
erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, 
empfehlen wir den Kommunen eine 

rechtzeitige Antragstellung. 
Sofern eine solche kostenpflichtige 
Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, 

bitte ich um entsprechende schriftliche 
Auftragserteilung unter Verwendung des 
Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, 

die Sie über folgenden Link abrufen können: 
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kam
pfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmitt

elbeseitigungsdienst-niedersachsen-
163427.html 
 

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: 
Kampfmittelbeseitigung 
Betreff: Vechta, "Industriegebiet 

Oldenburger Straße" 
Antragsteller: Stadt Vechta FD Stadt- 
u.Landschaftsplanung 

Für die Planfläche liegen dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen 
die folgenden Erkenntnisse vor (siehe 

beigefügte Kartenunterlage): 
Empfehlung: Luftbildauswertung 
Fläche A 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder 
wurden nicht vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Es wurde keine 

Luftbildauswertung durchgeführt. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung 
durchgeführt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht 
auf Kampfmittel. 

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf 
Fläche B 
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder 

wurden vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter 
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Luftbildauswertung wird keine 

Kampfmittelbelastung 
vermutet. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung 

durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich 

nicht bestätigt. 
Hinweise: 
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf 

Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft 
werden. Sollten bei Erdarbeiten andere 
Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen 

etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte 
umgehend die zuständige Polizeidienststelle, 
das Ordnungsamt oder den 

Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes 
Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover 
des LGLN. 

In der vorstehenden Empfehlung sind die 
Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung 
des Kampfmittelinformationssystems 

Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht 
eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand 
von KISNi entsprechen. Sie können natürlich 

trotzdem von den Kommunen in eigener 
Zuständigkeit berücksichtigt werden. 
 

 
 

 
 

EWE Netz GmbH, Emsteker Straße 60, 49661 
Cloppenburg 

Eingang Email 03.09.2019 

Prüfung der Stellungnahme  

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

 

Die Hinweise der EWE Netz GmbH werden zur 
Kenntnis genommen. Die EWE Netz GmbH wird 
bei Baumaßnahmen und weiteren Planungen 

rechtzeitig beteiligt. 
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Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 

Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 

anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie 
sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch 
Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich 

beeinträchtigt werden. 
 
Das Erdgashochdrucknetz kann durch 

Näherung Ihrer Baumaßnahme beeinflusst 
werden. Hierfür setzen Sie sich bitte per E-Mail 
mit unserer zuständigen Fachabteilung 

"Netztechnik G / W" Herrn Kinzel 
markus.kinzel@ewe-netz.de in Verbindung. 
 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit 
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. 
Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der 

Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder 
anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür 
die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten 

Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für 
die Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines 
Stationsstellplatzes. Die Kosten der 

Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von 
dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und 
der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn 

der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH 
haben eine anderslautende Kostentragung 
vertraglich geregelt. 

 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 

 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren 
Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu 

beteiligen. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt 

und verändern sich dabei. Dies kann im 
betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres 
Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu 

berücksichtigenden Leitungs- und 
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen 
eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 

modernes Verfahren der Planauskunft zur 
Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu 
Entscheidungen auf Grundlage veralteten 

Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich 
deshalb gern jederzeit über die genaue Art und 
Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen 

über unsere Internetseite: 
https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaen

e-abrufen. 

Hase-Wasseracht, Bahnhofstraße 2, 49632 
Essen 
Eingang 12.09.2019 

Prüfung der Stellungnahme 

Entlang der nördlichen Grenze des 

Bebauungsgebites verläuft des 
Verbandgewässer II. Ordnung, 15.6 „Ohebach“ 
ist.  

An den bisherigen Festsetzungen zu den 

überbaubaren Flächen im Bereich südlich des 
Ohebaches wurde weitestgehend festgehalten. 
Eine Verschlechterung der 

mailto:markus.kinzel@ewe-netz.de
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
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Wie bereits in vorherigen Stellungnahmen 
angegeben, hat der Abstand der festen 
Bebauung von der OK des Gewässers 

mindestens 10,0 m zu beantragen. In diesem 
Bereich darf keine Verschlechterung der 
Unterhaltungsmöglichkeiten durch eventuell 

geplante Maßnahmen nicht erfolgen 
(Anpflanzung, Verwallungen, Zaunanlagen etc.).   

Unterhaltungsmöglichkeiten ist damit nicht 

verbunden.  

NLD - Abteilung Archäologie - Stützpunkt 
Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 

Oldenburg 
Eingang Email 24.09.2019 

 

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege 
werden zu o. g. Planungen folgende 

Anregungen vorgetragen: 
In der Umgebung befinden sich Hinweise auf 
denkmalgeschützte archäologische Fundplätze, 

aus dem Plangebiet selbst sind nach unserem 
derzeitigen Kenntnisstand jedoch keine 
archäologischen Funde und Befunde bekannt. 

Da derartige Fundplätze jedoch nie 
auszuschließen sind, sollte, sofern noch nicht 
geschehen, folgender Hinweis in die 

Planunterlagen aufgenommen und besonders 
beachtet werden: 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten 

ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche 
oder frühneuzeitliche Bodenfunde (das können 
u. a. sein: Tongefäßscherben, 

Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren 

solcher Funde) gemacht werden, sind diese 
gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. 
Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und 

müssen der zuständigen unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem 
Niedersächsischen Landesamt für 

Denkmalpflege – Abteilung Archäologie – 
Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 
0441 / 799-2120 unverzüglich gemeldet werden. 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der 
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde 
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 

Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum 
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist 

Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Der Hinweis zum Bodenfunden wurde bereits in 

den Bebauungsplan aufgenommen.  
 

Landkreis Vechta, Ravensberger Straße 20, 

49377 Vechta  
Eingang 24.09.2019 

 

Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden 
Belange bestehen gegen den Änderungsentwurf 

grundsätzlich keine Bedenken.  
 
Umweltschutzende Belange  

Zur textlichen Festsetzung K 7 weise ich darauf 
hin, dass der Bau der Stillgewässer mit der 
Beseitigung von Gehölzstrukturen verbunden ist. 

Dabei ist der besondere Artenschutz gemäß § 

 
 

 
 
Umweltschützende Belange 

Der Hinweis zum Artenschutz wird entsprechend 
der Anregung des Landkreises ergänzt. 
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44 BNatSchG zu berücksichtigen.  

 
Der Hinweis zum Artenschutz ist wie folgt zu 
ergänzen: „unmittelbar vor den Fällarbeiten sind 

die Bäume oder bei Abriss- und 
Sanierungsmaßnahmen die Gebäude durch 
eine sachkündige Person auf die Bedeutung für 

höhlenbewohnende Vogelarten, für 
Gehölzbrüter sowie auf das 
Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. 

Werden Vogelnester/Baumhöhlen oder 
Fledermausbesatz festgestellt, sind die Arbeiten 
umgehend einzustellen, um das weitere 

Vorgehen ist mit der Unteren 
Naturschutzbehörde beim Landkreis Vechta 
abzustimmen. Werden Fledermaushöhlen oder 

Nisthöhlen von Vögeln beseitigt, sind im 
räumlichen Zusammenhang dauerhaft 
funktionsfähige Ersatzquartiere einzurichten.“  

 
Wasserwirtschaft:  
Die Versickerung von nicht verunreinigten 

Niederschlagswasser auf den Grundstücken 
wird begrüßt. Voraussetzung ist allerdings, dass 
der anstehende Boden die erforderliche 

Durchlässigkeit aufweist und ein ausreichender 
Abstand zum Grundwasser vorhanden ist. Dies 
ist durch ein Bodengutachten nachzuweisen.  

 
Hinweis: 
Die Herstellung von Stillgewässern zur 

Versickerung von Oberflächenwasser benötigt 
eine wasserrechtliche Einleiterlaubnis für die 
Einleitung in das Grundwasser. Diese ist 

rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wasserwirtschaft 
Die Rückhaltemaßnahmen sollen bei Bedarf 
innerhalb der öffentlichen Grünfläche, östlich der 

Gutenbergstraße entstehen. Hier sind im 
südlichen Bereich bereits Becken vorhanden. 
Vor einer Neuanlage werden die erforderlichen 

Bodengutachten erstellt.  
 
 

 
Zu den Hinweisen  
Die Hinweise zur Herstellung von Stillgewässern 

werden zur Kenntnis genommen. 
 

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, 
Betriebsstelle Cloppenburg, Drüdingstraße 

25, 49661 Cloppenburg  
Eingang 24.09.2019 

 

Die Unterlagen zum o.g. Antrag haben wir 
geprüft. Seitens des Niedersächsischen 

Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle 
Cloppenburg, werden folgende Hinweise 

gegeben:  
 
Im Rahmen der Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange weisen wir darauf hin, dass 
sich außerhalb des Vorhabenbereiches 
zahlreiche Landesmessstellen befinden, die vom 

NLWKN betrieben und unterhalten werden (s. 
Übersichtskarte). Diese Messstellen dienen der 
Gewässerüberwachung und sind von 

erheblicher Bedeutung für das Land 
Niedersachsen. Die Landesmessstellen dürfen 
auch in ihrer Funktionalität durch die Planung / 

das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen Her Stienken, Tel. 

04471/886-170, gerne zur Verfügung.  
 
Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen 

Der Hinweis zu den Landesmessstellen wird zur 
Kenntnis genommen. Durch die geplanten 

Änderungen des Bebauungsplanes wird die 
Funktionalität der Messstellen nicht 
eingeschränkt.  
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Auswirkungen auf den Wasserhaushalt führen, 

gehen wir von einer Beteiligung als 
Gewässerkundlicher Landesdienst (GLD) aus. 
Die Stellungnahme als TÖB ersetzt nicht die 

Stellungnahme des GLD.  

Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie, 30631 Hannover 
Eingang Email 30.09.2019 

 

Wir begrüßen die hier angestrebte Optimierung 

der Bebaubarkeit von zur Verfügung stehenden 
Freiflächen im Sinne einer Nachverdichtung. 
Diese kann einen wesentlichen Beitrag zur 

Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme 
als Bestandteil der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie leisten.  

 
Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft 
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung 

genommen:  
Im Planungsgebiet liegen wasserlösliche 
Gesteine in so großer Tiefe, dass bisher kein 

Schadensfall bekannt geworden ist, der auf 
Verkarstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist.  
 

Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr 
(Gefährdungskategorie 1 gemäß Erlass des 
Nieder-sächsischen Sozialministers 

"Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten 
Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 
-). Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen 

bezüglich Erdfallgefährdung kann daher bei 
Bauvorhaben im Planungsgebiet verzichtet 
werden. 

 
Nach den uns vorliegenden Unterlagen 
(Kartenserver des LBEG) steht im 

Planungsbereich lokal setzungsempfindlicher 
Baugrund an. Es handelt sich hierbei um 
Lockergesteine mit geringer bis mittlerer 

Setzungsempfindlichkeit aufgrund geringer 
Steifigkeit wie z.B. Lößlehm, Auelehm (marine, 
brackische und fluviatile Sedimente).  

Bei Bauvorhaben sind die 
gründungstechnischen Erfordernisse im 
Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und 

festzulegen.  
Für die geotechnische Erkundung des 
Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der 

DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden 
Regelungen der DIN 1054:2010-12 und 
nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 

zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit 
ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 

und nationalem Anhang DIN EN 1997-
2/NA:2010-12 vorgegeben.  
Vorabinformationen zum Baugrund können dem 

Niedersächsischen Bodeninformations-system 
NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) 
entnommen werden.  

Diese Stellungnahme ersetzt keine 
geotechnische Erkundung des Baugrundes.  
Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht 

Die Hinweise zu den gründungstechnischen 

Erfordernissen werden zur Kenntnis genommen.  
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Meppen wird zu o.g. Vorhaben wie folgt 

Stellung genommen:  
Innerhalb des Plangebietes, bzw. in 
unmittelbarer Nähe davon befinden sich verfüllte 

Erdölförderbohrungen der ExxonMobil 
Production Deutschland GmbH Riethorst 12 
30659 Hannover  

Aufgrund bergrechtlicher Bestimmungen ist 
grundsätzlich eine Fläche mit einem Radius von 
5m um den Bohransatzpunkt der verfüllten 

Bohrung von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
Bitte beteiligen Sie das Unternehmen am 
weiteren Verfahren, damit ggf. erforderliche 

Abstimmungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet 
werden können. 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht 

unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme 
auf unsere Belange nicht. 

 

 
 
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH 

wurde im Verfahren beteiligt - von dort wurden 
keine Bedenken gegen die Planung 
vorgetragen.  

 
 

 
 

Beschluss:  
 
„Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen wird dem Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 57 
„Industriegebiet Oldenburger Straße“ zugestimmt.  

 
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes und der Begründung einschließlich des Umweltberichtes wird 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.“ 
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